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in erster Linie an einer friedlichen Wiederherstellung interessiert
sind und dass sie fest daran glauben, dass sie in wenigen Jahren
alle Schwierigkeiten überwunden haben werden, ehe ein neuer
Krieg ausbricht. Praktisch waren alle, mit denen wir zusammenkamen,

einfache, sympathische Leute, die sehr dazu beitrugen, den
Glauben zu bekräftigen, dass, wenn nichts Unvorhergesehenes
geschieht, die Sowjetunion etappenweise in einen glücklicheren
Entwicklungsgrad gelangen werde, als der jetzige ist.

AHV-Auskünfte
Gewerkschaftskartell Solothurn. Im

Jahre 1948 wurde für Hausangestellte,
die sich in der Schweiz aufhielten, der
Beitrag für die AHV nicht erhoben.
Kann nun heute der Arbeitgeber rück-
wirkend für den vollen Betrag zur
Zahlung verpflichtet werden, auch
wenn die Angestellte den Arbeitsplatz
verlassen hat?

Es ist keinesfalls richtig, dass im
Jahre 1948 von (ausländischen)
Hausangestellten keine AHV-Beiträge
erhoben worden sind. Diese sind nach
Massgabe des AHVG versichert und
beitragspflichtig; der Arbeitgeber war
deshalb gehalten, den zweiprozentigen
Beitrag von den Löhnen in Abzug zu
bringen. Die Frage, ob der Arbeit-
geber nachträglich gehalten sei, den
vollen Beitrag (also Arbeitgeber, und
Arbeitnehmerbeitrag) an die AHV
abzuliefern, ist durch Urteil des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts vom
2. September 1949 im Falle J. & Co.
entschieden worden. Das Urteil stellt
fest, dass der Arbeitgeber verpflichtet
ist, der Ausgleichskasse Arbeitgeber-
und Arbeitnehmerbeiträge abzuliefern.
Unterlässt er aus irgendeinem Grund
den Lohnabzug, so schuldet er der

Kasse gleichwohl die vollen 4 Prozent,
hat aber für 2 Prozent Rückgriffsrecht

auf den Arbeitnehmer. Der
Umstand, das der Arbeitnehmer entlassen
wurde und der Rückgriff deshalb
Umtriebe bringt oder unausführbar ist,
ist irrelevant; allfällige Inkassoschwierigkeiten

muss der säumige Arbeitgeber

sich selber zuschreiben, und
wenn der Rückgriff nicht möglich ist,
den Arbeitnehmerbeitrag aus seiner
eigenen Tasche bezahlen. — Wir halten

dieses Urteil für grundsätzlich
richtig, die Rechtslage aber nicht für
restlos befriedigend. Der Rückgriff
auf den Arbeitnehmer sollte zeitlich
beschränkt sein. Es geht nicht an,
dass der Arbeitgeber während der
Dauer des Arbeitsverhältnisses den
vollen AHV-Beitrag übernimmt, beim
Austritt des Arbeitnehmers sich aber
anders besinnt und diesem nun auf
lange Zeit zurück den Arbeitnehmerbeitrag

von der letzten Lohnzahlung
in Abzug bringt. Es lässt sich durchaus

die Forderung vertreten, dass nur
noch der Abzug vom fälligen Lohn
zulässig sein sollte. Das kann indessen

nur durch eine Aenderung der
Gerichtspraxis erreicht werden.
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